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Neues helvetisches Tagblatt
lFortsetzU'Ng des schweizerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gefttzg. Räthe.

Band l. M. XEVII. Bern, 16. Aug. 17YY. '(2Y. Thermid. VII.)

G!e sezgebu n g.

Grosser Rath, y. August.

(Fortsetzung.)
Escher: Ick) habe schon vor mehreren -Mona-

ten mein Urtheil über die Maßregel der Geisilaus-
Hebung öffentlich geàuffert (<O. gr. R- den 5. Apr.)
und stimme dieser zufolge ganz Cartiers Antrag vci.
mit der einzigen Bemerkung, daß er sich irrc, daß
nur noch Geiseln aus dem Kaut. Solothurn aus-
gehoben seyen, denn es sind noch solche aus ver-
schieöencn andern Kantonen vorhanden, und also
begehre ich. daß auch diese mit in dem zn nehmen-
den Beschluß begriffen werden.

Legier stimmt Escher bei, doch glaubt er, soll
die Bedingung beigefügt werden, daß wenn wirk-
lich Anklagen auf diesen Geiseln haften, sie zuerst
xn- Beurtheilung den Richten: »vergeben, wenn sie
aocr unschuldig sind, losgelassen werden; denn er
will keinen Unschuldigen, und sollte es mich sein
Feind seyn, in Gefangenschaft wissen.

Rell stab: Wir wissen nichts offizielles von der
Geiftlanshebung, und sollen also auch nicht in
dieses Geschäft eintreten, und liber Cartiers An-
trag zur Tagesordnung gehen; haben Cartier,
Elcyer, Legier oder andere, unter diesen Geiseln
Leute, für die sie sich intressiren, so verwenden sie
sich für dieselben beim Direktorium, denn dieses
Geschäft geht uns nichts an.

Custor stimmt Cartier und Eschern bei, be-
svuoelS weil jczt die Kriegsgcnchte abgeschafft sind,
und also jeder Beschuldigte seinem ordentlichen
ix.chttr wlcd r übergeben werden muß.

Fierz stimmt Relistab bei, weil wir auch schon
» er eme Bst.ckchaft zur Tagesordnung mengen,
wc.cye uns das Direktorium über diesen" Gegen-
stund ma.,!e.

Escher sagt: A.tzrrsirderst muß ick Legl'ru be- Z

^"ke-w daß hier nur von Befreiung der ausgehe- ^
^eejeìn d e 'lîede îlî, und unter solchen vee?

b Yt man nicht Leute, die wegen Vergehen, son-
cern nur als Vorsichtsmaßregel ausgchoben wur-

den; also ist in dieser Aufsicht kein neuer Beftaj
zu Cartiers Antrag nothwendig. B. Reilstab hin-
gegen bemerke ich,'daß wir weder so ganz unwift
send, noch so ganz unschuldig an der gewàhan-
gen Maßregel der Geiselaushcbimg sind, als er

z glauben maciwn wii Ist uns nicht gleich darauf,
A als diese Maßregel b kennt wurde, dieselbe als ein
s ksnjîilr.nonstrjdriger Eingriff in dix persönliche Si-
s cherheit der Burger denunzirt worden, und ist man

nicht in geheimer Sitzung nach langer Berathung
über diese Anzeige zur Tagesordnung gegangen s

Und a s es um die lezre Bevollmächtigung des
Direktoriums zu thun war, hat nicht das Direkte-
riam angezeigt, daß ihm die erhaltene Vollmacht
nicht genüge, weil sie dasselbe, in Rnkstchr der
Gcisilaushebung, einschränke? Und was thatet
Ihr da, Burger Repräsentanten? — Ihr gabt dein
Direktorium Vollmacht, Verdachtige ausznheben,
und sinkst zu deportiren! Also tragt wahrlich d e

Gesizgebung so gut als das Direktorium die Schuld
dieiex ungerechten, gewaitrhatigen und constitutions-
widrigen Geiftlanshebung, und die Sache geht
uns siwohl aus dieser Aufsicht, als auch an'sich
scwst detrachret an. Das Dirck ortum gab uns
leine Vollmachten zuri'-k, als sie zu Ende waren;
es frug uns, was es mit den Geiseln zu machen
habe; man gieng über diese Anfrage zur Tages-
Ordnung, weil die Gesizgebung dem Direktorium
über Vollzithimgsmaßregein keine Rathe zu geben
hat, und weil niemand zweifelte, daß nun die Gei-
siln losgelassen wurden. Allein statt dessen, zeigt
es sich, daß, ungeachtet das Direktorium leine
Vollmacht mehr hat, es immer »och, der Csnstitu-
tion zuwider, Geisel im Arrest behalt; also ist es
freilich unsere Pfiicht, diesin unsern Mitbürgern
die Freiheit wi der zu ver chassen, die gesiz- urd
konstitutionswidri? schon so lauge ihrer Freihcit be-

S raubt sind; ich beharre auf meinem ersten Antrag:Ic mini beg:ei t nicht, warum wir ohne lsi-
siur.n.t zu wige», warum Bürger ausgehob-n wor-

dcn die Loslassnng -derselben begehren wollten c
S dieß macht ihn vermuthen, daß die, die solche Pe-
S gehörn machen, gleich denken wie die, welche arre?.
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tirt wurden. Er ist in der Ueberzeugung die Sache
gehet uns nichts a»; und wir haben also auch nicht
das Recht, uns damit zu befassen, und sollen
also über Cartiers Antrag zur Tagesordnung gehen.

W nr sch w ll keinem Verbrecher das Wort re-

den; allein wann jene Agsgekobnen Verbrecher sind,

warum wurden sie seit beinahe einem halben Jahr
auch nicht ei» einzigcsmal verhört? er federt also

Einladung an das Direktorium, entweder diese

Bürger loszulassen, oder aber schleunig zu beur-

theilen. ^Carmintran stimmt ganz Cartier und Ewrer
bei. Pellegrini: Das Direktorium hat die

Pflicht, die öffenstiche Ruhe beizubehalten, und

ist dafür verantwortlich ; wenn wir aber die Maaß-
regeln des Direktoriums durchkreuzen, so kann das
Direktorium nicht mehr verantwortlich seyn, und

die öffentliche Ruhe kömmt in Gefahr; nicht der

außerordentlichen Vollmachten wegen, londern der

gewöhnlichen Rechte des Direktoriums wegen, sind

Geiseln auegehoben worden; also hat Escher ganz
unrecht zu behaupten, daß mit der Hedingnng der

Vollmachten auch alle die dadurch bewirkten Maaß-
regeln, und mit diesen die Eeiselausbebung hätte

aufhören sollen; aus diesen Nükstchtcn stimme ich

der Tagesordnung bei. ^Cartier hofft, man werde Iomnu s ^leusserung
^

wenigstens für unanständig ansehen. Wie Escher

erzàhlrc, sind die ausscrordcntlichen Vollmachten zu

Ende; also sollen die ausser Helvetic» sich best»-

dcndc Geiseln zurükgernfen werden, um wenn sie

unschuldig sind, freigelassen zu werden; denn da

andere Geiseln ebenfalls zurükgezogen und Wege-
lassen wurden, warum sollten diese »och, die gleich
wie jene ausser das Vaterland geführt wurden, nicht
auch zurukbernfen Werden s er beharret also auf
seinem Antrag.

Ghscndörfer zeigt als Thatsache an, daß
zwei Bürger von Basel noch im Auslande arretirt
sind; er foderr daher, daß auch diese, gleich den
übrigen ausser Land sich befindenden Geiseln frei-
gelassen werden.

Escher: Wo ist der § in der Constitution, der
dem Direktorium Vollmacht giebt, »»beschuldigte
Bürger aus ihrer Heimath anzuheben, und Mo-
natc, vielleicht Jahre lang ihrer Freiheit zu berau-
ben? ware ein solcher § vorhanden, der den 5
Männern des Direktoriums, oder vielmehr z der-
selben, oder einem, dem diese ihre Vollmacht nut-
theilen, ein solches Recht gebe, heute noch würde
ich eine solche Verfassung abschwören; aber nein,
selbst das Direktorium erkannte, daß es zu k iescr
gewalthätiqeii Maaßregel russerordentliche Vollmacht
bedürfe, sonst hatte es dieselbe nicht bei seiner ler lez-
len Bevollmächtigung ansdrütiich begehrt; da also

diese aufhört, so soll die Sache selbst aufhören,
und die Geiseln in Freiheit gesczt werden; warum
man aber einen Unterschied zwischen den Geiseln, die

im Auslande sind und denen, die sich in Basel bc-

finden, machen will, begreife ich wahrlich nicht, sind

diese weniger ihrcr Freiheit beraubt, weniger unge-
recht ihren Familien encrissen worden als jene ich

glaube nein, und fodere also bestimmt, daß die Ein-

ladung alle Geiseln ohne Unterschied umfasse.

Cartiers Antrag wird mit Eschers VSM
schlagner Ausdehnung angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Bcthschass

Das Vollziehunstsdirekkoriilm der helvch'à
einen und nntheilbaren Republik au w
gesezgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
In beiliegender Bittschrift verlangen die M»

genossen a» dem Eemeiudgut von St. Legier und u

Chiesa'., beim Direktorium eine AnSnahuic von dcm

Gesetze des rz. Februars Kraft welchem es iW
erlaubt seyn soll, die reichern Partikulare» ;» rw

pflichten, daß der Reihe nach jeder das Amt ei-c»

Seekcimeisters, Spittalmeistcrs und ArmcupfleM
übernehmen müsse. Sie gründen ihr Ansuchen car

auf, daß die mit diesen Aemtern verbundnen î'pstichlnngen beschwerlich seyn, so wie -auch aus uu/

ohne Zweifel wichtige Betrachtung, daß, c«

begütertesten Mitgenossen des Ge.naiudgutes -

der Verwaltung desselben, wegen zu na.M
wandschaft ausgeschlossen find, diese Büne
auf die weniger Begüterten fallen müßte, wI,
nach dem Buchstaben des erwähnten Geictzes

Seckelmeister und der Spittalpfleger nur aus

Gliedern der Gemeindeverwaltung könnte» «u^

wählt werden.
Da es einzig bei Ihnen steht, VB. GAS- -,

über diesen Gegenstand zu en> scheiden, w

wirft ihn das Direktorium Ihrer Bestätigung.

Republikanischer Gruß!

Der Präsident des vollziehenden Direktorin^

Laharpe.
Im Namen des Direktoriums der Genenaljcktt a"

Mousson. ^E scher: Das Direktorium hat uns A"^
hin a: gefragt, ob die Bürger auch ì»
stellen gezwungen werden können, u"o H^oie
tccen «mir einer Tagesordnung, ""ü '

jon
Bürger nur für Sraarsamter m ^ ,,„E mso traiss

der Fall scheint mir ähnlich zu siyn, "
ich auch auf ähnliche Antwort an.
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Carrard: Cscher hat nicht ganz den Sinn
der Bothschaft gefaßt, denn das Gesez sagt, daß

einige der bezeichneten Mumz'palstellen unter denen
Gememdsverwaltern müssen genommen werden, und
diese Gemeinden begehren hiervon eine Ausnahme;
man untersuche also den Gegenstand etwas naher,
und weise die Bochschaft zu diesem Ende hm an
die Munizipaütätscommission.

Bourgeois stimmt Larrard bei, dessen Antrag
angenommen wird.

Ein vom Senat wegen fehlerhafter Redaktion
verworfner Beschluß, wird der Kanzlei zur Vers
besserung übergeben.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Senat, 9. August.
Präsident Hàfe lin.

Zâslîn, stm Namen einer Commission, tragt
daraus an, den Beschluß über den bevorstehenden
konstitutionellen Austritt des Senats, wegen fehler-
hafrer Abfassung, zu verwerfen, indem Zwisten
der deu'schen und ^französischen Abfassung eine
Verschiedenheit start findet: in jener steht, „da
jeder Kanton vier Mitglieder in. den Senat gewählt
hat;" in dieser, „da ieder Kanton 4 Mitglieder in
den Senat zu senden hat."

Usteri. findet freilich hier eine Verschiedenheit
'ss Ven Worten, aber durchaus nicht im Sinn;
kein Mißverständlich kann daraus entstehen — und
wir sollen darum nicht einen so dringlichen Beschluß
verzögern. Auf denselben hin, zum Theil, müssen
binnen einem Monat noch mehrere organische Ge-
feue sur die Ur - und Wahlversammlungen qe-

r» ?>' und Wahlversammlungen,
der Austritt eines Vierthe.is des Senats,

müssen und werden nach dem Willen der Constiru-
""I unabhängig von dem der gesezgcbenden

durck vor sich gehen; aber
^ und durch unser Zaudern kann

5m- x a ^ unordentlich gehalten werden; er
ksa.^^t vie Comm ssiou unge'aumi über den In-halt des Bejchlusses selbst berichte.

wiederholt, daß der Unterscheid wc-
Sektion des Beschluss wird

v
vuch Nicht verzögern; allenfalls kann die

ues grossen Raths den Fehler verbessern —und die Commission alsdann am Montag berichten.
stimmt zur Verwerfung, wegenfe,)!.ihatter Abfassung. Diese wird beschlossen.

„,-s^ ^vl. legt im Namen einer Com.u Mon über den die Grundlagen des Criminalpro.
Zeßganges enthaltenden Beschluß ein Gutachten vor,und räch ;«r Annahme desselben. Der Bericht wirdkur z ^.age auf den Kanzleitisch gelegt.

fZaslin, im Namen der Revisionskommission
der Constitution, legt tue Abfassung des abgean-
derten 3. Abschnittes der Verfassungsakte in 6 ein-
zelnen Beschlüssen vor, die fur z Tags aus den
Kanzleitisch gelegt werden.

Der Beschluß wird verlesender eine Amnestie
für die Ausreisser ins Innere auf folgende Weife
erklärt: 1) Denchnigen, welche von den Halb-
brigade» der Auxiliartruppen oder von den andern
im Sold der Republik gestandneu Corps in die von
den feindlichen Truppen nicht besezten Kantone de?
sertirt sind, wird fur dieses Verbrechen eine Am?
ncstie gestattet, unter nachfolgender Bcdinung. 2)
Sie solleil sich inner der durch das Vollziehungs-
direk.orium zu best.mmenden Zeit wieder zu ihrem
Corps zurnkbegeben.

La siechere würde gern zur Annahme stimmen;
aber er glaubt, über die in fränkischem Dienst stc«

henden Auxiliartrnppen haben wir' keine Amnestie
auszuchrechen, weil sie nicht unter helvetischer Ge-
richtsbarkeit stehen; er verlangt Verweisung an eine
Commission.

Lang: Nach den besiehenden Gesetzen stehen
diese AuMiartruppen allerdings unter helvetischen
Gerichten; er stimmt zur Annahme.

Usteri ist gleicher Mi mng; wir haben ja den
AuMartruppcn selbst ein Strafgesezbuch gegeben;
auch würde das Direktorium die Amnestie nicht vor-
geschlagen haben, wenn wir nicht befugt dazu
wären.

Der Beschluß wird angenommen.
Kubli verlangt und erhalt für Fornerod eine

neue Uriaubsverlängeruug von drei Monaten.
Der Senat schließt seine Sitzung, und nimmt

einen Beschluß an, der die Auszahlung von 2
Monaten des rükständigen Gehalts (fur die Monate
Januar und Februar) an die obersten Gewalten
der Republik in 2 Terminen, verordnet.

Grosser Rath, 10. Aug.
Präsident Germann.

Cartier, in. Namen einer Commission, legt ein
Gutachten vor, über die Besoldung der Kanzlei des
Grosse» Raids, welches für 6 Tag auf den Kanzlei-
tisch gelegt wird. —

Die Bothschaft des Direktoriums, in Aufsicht
der Bittschrift des Br. Hartmanns, ehemaligem Rc-
präftntant. Siehe Sitzung des Gr. Raths vom 7ten
Aug. Wird in Berathung genommen.

Nuce begreift nicht, wie das Direktorium uns
zu einer solchen Berathung einladen kann, da wir doch
nicht Richter »sind, und eben so wenig Richter des
oberste.! Gerichtshofes fern können; wer nur einiger-
massen Begriff hat, was dle Ordnung eines Staa-
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tesrsi, muß fühle«/ daß wenn wir nicht alle Grund-
sätzc und mit diesen alle Ordnung über den Haufen
werfen wollen, wir uns durchaus nicht mit dein Ur-
theil des obersten Gerichtshofes über unser ehemaliges
Mitglied befassen kennen.

Fi er; weiß freilich, daß wir nicht Richter sind,
aber er weißt auch, daß der oberste Gerichtshof nicht
Richter und Gesezgebcr zugleich seyn kann; er kennt
kein Gesez, nach welchem Hartmann vernrtheiil wer-
den konnte, und da das Direktorium auch kein sol-
ches kannte, so hat es uns dieje Vache zugewiesen,
die wir also nicht abweisen, soydern untersuche» sol-
ken, daher fodcrt er hierüber eine Unrersuchungs-
Commission.

Pellegrini: die Frage muß gehörig gesezt

werden, um recht entschieden werden zu können. Die
Gewalten im Staat sind freilich getrennt, aber die

Gcsczgcbi'ng als wahre Stellvertretung des Volks, ist
die oberste Gewalt, und daher hat dieselbe auch das
Recht das Direktorium zur Ordnung zu weisen,
wenn es über seine Gränze 'hinaus geht ; eben so

euch hat das gleiche Verhältniß gegen den obersten

Gerichtshof statt: wenn dieser sich anmaßt Gesetze

zu machen, jö sind wir als das unmittelbarste Or-
gan des Volks berechtigt, "wses zu untersagen; ohne
diese Eimichmng wäre dw^ ärgerliche Freiheit gefah-
rek; da mm hier behauptet wird, d p der oberste Ge-
richtshof über seme Gränzen hinausgegangen sey, so

sollen wir die Sache untersuchen, und daher stimme
ich zur Niederfttzung einer Commission.

G'.n ür glaubt, der oberste Gerichtshof habe sei-

ner Pflicht gemäß gehandelt ; er wundert sich aber
-keineswegs über die Einwendungen, die Hartmann
macht, denn daran sind wir uns gewohnt, weil schon

damals, als wir Unteisuchnng erklärten, Hartmann
dawider protestirle, und als der Senat diese bestä-

tigre, ward beym obersten Gerichtshof protestirt wi-
der die Untersuchung, welche die Geftzgebung erkannt
halte, also ist sich nicht zu verwundern, daß jm die
Protestation auch gegen den obersten Gerichtshof bey
uns wieder anjungt; allein wenn die Gewalten sollen
getrennt seyn, so können wir gegen die Urtheile der
obersten richterlichen Gewalt durchaus nichts unter-
nehmen, denn jede der obersten Gewalten ist in der
Stelle, die ihr die Constitution angewicstn hat,
durchaus unabhängig. Freilich fehlt in unsrer Ver-
facing eine Stelle, die zwischen den obersten Cewal-
ten entscheide, wenn diese in Uneinigkeit mit eman-
der kommen; aber nicht wir, können Constitutions-
Verbesserungen entwerfen. Da wir uns also garnicht
mir den Urtheilen des obersten Gerichtshofs bâssk'n
können, und dieses am allerwenigsten thun sollen,
wenn dieselben eines unsrer Mitglieder angehen, so
foderc ich Tagesordnung über die Bothschaft des
Direktoriums.

Billeter wundert sich nicht über die Bothschast
des Direktoriums, weil dieses wahrscheinlich auch
kein Gcscz kannte, welches den obersten Gerichtshof
berechtigte einen Vo.lksrcpräsenlanten abzusetzen, und
wo bleibt die Unabhängigkeit der'Stellvercretunq,
wenn wir dieses zugeben? Da also der oberste Ge-

richtshof ohne ein Gesez zu haben willkührlich ur-
theilte und folglich über seine Rechte hinausgicng,sö
haben wir Pflicht auf uns, die Constitution zu sclui-

zen, und sollen also die Sache durch eine Commis-
sion näher untmüchen.

Eseher: die Hauptnrsache, welche Br. Huàum
in ft-ncr Zuschrift ausstellt, um sich chic derselbe« a»

das Direktorium und an uns wenden zu können be-

steht in der Darstellung der Gefahr, die daraus era-

steht, daß die Constitution keinen höhern Richter a!S

den obersten Gerichtshof aufstellt; soll dieses à Art

von Cassanonsbcgehrcn gegen HartmannS Urtheil stmi,

so ist offenbar, daß wir nicht in dasselbe emtrctc« kör-

ncn, weil wir nur Gcftzgebcr, nicht aber Revisons-

richte? sind; soll aber dieses ein Antrag zu einer Con-

stitutionsverbesscrung seyn, so muß sich Hartmann eil

den Senat, nicht an uns wenden. Also unter bit-

sen beiden Gesichtspunkten können wir uns nichtmit
diesem Gegenstand beschäftigen. Uebcrtcm kW
Hartmann : der Obergerichtshof sey über seine Rechte

ausgetreten, weil er Gegenstände untersuchte über

die Hartmann nicht bestimmt angeklagt wurde; allem

als wir diesen dem obersten Gerichtshof übcrantrvor-

teten, beschlossen wir bestimmt, daß sein Betrage»

als Commissar untersucht werden soll: in wichen
dieser Beschluß richtig und die Anklage selbst Mli;-
lieh war, können wir nicht mehr untersuchen.
mals machte ich Einwendungen dagegen, aber du

Mehrheit entschied, der Senat bestätigte und der

oberste Gerichtshof nahm an, also'können wir cow

stikutionsmässig auch hierüber nicht mehr eintreten.

Aber besonders seltsam ist es behaupten
der Obergerichtshof habe seine Gewalt übcrschruUft
weil er Hartmann verurtheilte ohne bestimm«
setze gehabt zu haben; liessen wir nicht die RM'
über ein Jahr lang strafen ohne Ihnen cm GMh
zu « eben? und hallen sie nicht der Constitrllw» «W

folge das Recht, nach alter Uebung, ihrer "
dueilen Ueberzeugung gemäß zu mtheilen? »ftd -

ten wollen, kein Richter habe das Recht Ilnenz
präsentanten seiner Stelle zu entsetzen, G wao.-g'

etwas zuviel Sorgfalt für uns angewanm; >

lich die Entsetzung vorbehalten, wo «uns d

^
-

stilution durchaus nicht berechtigt; alw "'st-'ft"».,m
wenn wir nicht unsre Gewalt überichremn - -

zur Tagesordnung gehen. (Die Forhctzung
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